
 

Vorlage Nr. 2021/049 
 

AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE 
 
 

Balingen, 02.03.2021 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Verwaltungsausschuss  öffentlich am 16.03.2021 Vorberatung 
Ortschaftsrat Weilstetten  öffentlich am 23.03.2021 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 30.03.2021 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Einrichtung von  provisorischen Kinderbetreuungsgruppen im 
evangelischen Gemeindehaus in Weilstetten und im kath. 
Gemeindehaus in Roßwangen; Weiterer Investitionskostenzuschuss 
 
 
 
Anlagen 
 
  
  
 

Beschlussantrag: 
 

1) Für die bereits erfolgte Einrichtung einer provisorischen Kinderbetreuungsgruppe im 
evang. Gemeindehaus in Weilstetten wird der evang. Kirchengemeinde Weilstetten auf-
grund zusätzlich angefallener Ausgaben ein weiterer Investitionskostenzuschuss in Hö-
he von 9.894,50 € gewährt. 

2) Für die bereits erfolgte Einrichtung einer provisorischen Kinderbetreuungsgruppe im 
kath. Gemeindehaus in Roßwangen wird der kath. Kirchengemeinde Roßwangen auf-
grund zusätzlich angefallener Ausgaben ein weiterer Investitionskostenzuschuss in Hö-
he von max. 5.170,40 € gewährt. 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Aufwendungen/Erträge des Ergebnishaushaltes 
 
einmalig 15.064,90€ Investitionskostenzuschuss 
 
 
 
Veranschlagung der Mittel 
 



 
 

Laufendes Haushaltsjahr 2021: 
planmäßig                  12.000 € Auftragsnummer 736500100002 
überplanmäßig             3.100 € Auftragsnummer 736500100002 
 
 
 

Besonderer Hinweis: 
 

 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 

Gruppe im evang. Gemeindehaus Weilstetten 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.07.2019 (Vorlage 2019/187) der Einrichtung 
einer provisorischen Gruppe durch die evang. Kirchengemeinde Weilstetten zugestimmt und 
hierfür einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von max. 21.000 € gewährt. 
 
Im Zuge der Bauarbeiten mussten weitere, nicht vorhersehbare oder eingeplanten Maßnahmen 
umgesetzt werden welche weitere Kosten verursachten, wie zusätzliche Handwerkerkosten, 
zusätzliche Vermessungskosten, weitere Ausstattungsgegenstände, etc. 
 
Durch diese Maßnahmen entstanden Mehrkosten in Höhe von 14.135,00 €. Dies entspricht ei-
nem städtischen Anteil in Höhe von 9.894,50 €. 
Trotz dieser Mehrkosten bewegen sich die Investitionskosten für den Umbau zur Betreuung von 
Kindergartenkindern mit insgesamt ca. 44.000 € in einem sehr moderaten Rahmen.  
 
 
Gruppe im kath. Gemeindehaus Roßwangen 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2020 (Vorlage 2020/167) der Einrichtung 
einer provisorischen Gruppe im Jugendraum des kath. Gemeindehauses Roßwangen durch die 
kath. Kirchengemeinde zugestimmt und hierfür einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in 
Höhe von max. 21.700 € gewährt. 
 
Im Rahmen der Abrechnung der Investitionskosten wurde seitens der kath. Kirchengemeinde 
festgestellt, dass irrtümlicherweise bei der Genehmigung des Investitionskostenzuschusses 
durch den Gemeinderat die Honorarkosten für den Architekten in Höhe von 7.386,23 € nicht 
einberechnet wurden, weshalb sich die Investitionskosten entsprechend erhöht haben.  
 
 
Finanzierung 
 
Von beiden Kirchengemeinden wurde bereits Ende des letzten Jahres gewisse Mehrkosten 
angekündigt, weshalb bereits im Haushalt 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 12.000 € einge-
stellt wurden.  
 
Der tatsächliche Finanzierungsbedarf beträgt nun 15.064,90 €, weshalb noch ca. 3.100 € in der 
Zuständigkeit der Verwaltung überplanmäßig genehmigt werden müssen.  
 
 
 
 
Harry Jenter  
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